
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/7/2 6Ob537/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1980

Norm

ABGB §1120 Ba

Rechtssatz

Ein "Teilbesitzwechsel" rechtfertigt ebensowenig eine auf § 1120 ABGB gegründete außerordentliche Kündigung wie

etwa der Erwerb ideeller Anteile an einer in Bestand gegebenen Liegenschaft nicht zu hundert Prozent.

Entscheidungstexte

6 Ob 537/80

Entscheidungstext OGH 02.07.1980 6 Ob 537/80
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